
 
 
 
 

 
  
 

   Nr. 08/2022                                                           Gettorf, 20.04.2022 
 
 

S i t z u n g s t e r m i n e  
 

Tag / Uhrzeit Gremium Sitzungsort Seite 

Mittwoch, 20.04.2022 
- 19.00 Uhr - 

 

Bürgerwerkstatt - Erweiterung des 
Gewerbegebietes „Eichkoppel“ 

 

KuBiZ im Schulzentrum 
Süderstr. 76, 24214 Gettorf 31 

Donnerstag, 21.04.2022 
- 19.30 Uhr - 

Sitzung des Sozialausschusses der 
Gemeinde Neuwittenbek 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-
Halle,  
Hauptstr. 24, 24214 Neuwittenbek 

2 

Dienstag, 26.04.2022  
- 18.30 Uhr - 

Sitzung des Ausschusses für Kultur, 
Sport, Jugend und Soziales der Ge-
meinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, 
Sitzungssaal III. OG,  
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

3 

Mittwoch, 27.04.2022 
- 19.00 Uhr - 

Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, 
Sitzungssaal III. OG,  
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

4 

Montag, 02.05.2022 
- 19.00 Uhr - 

Sitzung des Ausschusses für Bau-
wesen, Umwelt- u. Wegeangelegen-
heiten 

Dörpshus, Dorfstraße 56, 
24244 Felm 

5 

Dienstag, 03.05.2022 
- 19.00 Uhr - 

Sitzung des Ausschusses Beteili-
gungscontrolling Seniorenwohnan-
lage Am Park gGmbH der Ge-
meinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, 
Sitzungssaal III. OG,  
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
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Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  
erscheint am Mittwoch, dem 4. Mai 2022. 

 
 

 
 
 
 
 

Das Amtsblatt Dänischer Wohld 
finden Sie auch im Internet unter www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch 
als Newsletter abonnieren. 

  

http://www.amtdw.de/
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Gemeinde Neuwittenbek 24214 Gettorf, den 11.04.2022 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Sozialausschusses der Gemeinde Neuwittenbek 
 

Donnerstag, 21.04.2022, 19:30 Uhr, 
 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-Halle, Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 
 
 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Einwohnerfragestunde  
   
 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.11.2021  
   
 4. Berichte  
   
 4.1. Eingaben  
   
 4.2. Anfragen  
   
 5. Berichte des Seniorenbeirates  
   
 6. Flüchtlingssituation im Amt Dänischer Wohld  
   
 7. Kindertagesstättenangelegenheiten  
   
 8. Grundschule am Nord-Ostsee-Kanal  
   
 9. Betreute Grundschule  
   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Ver-
tretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  
   

 
 
 

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
 
 
Jacobsen 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 12.04.2022 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
Bekanntmachung 

 

der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport, Jugend und Soziales der Gemeinde Gettorf 
 

Dienstag, 26.04.2022, 18:30 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 
 
 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Berichte  
   
 3. Einwohnerfragestunde  
   
 4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 22.03.2022  
   
 4.1. Eingaben  
   
 4.2. Anfragen  
   
 5. Verabschiedung/Begrüßung Jugendbeiratsmitglieder  
   
 5.1. Bericht Jugendbeirat  
   
 6. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Bau eines Basketball-

feldes auf dem Dreiecksgrundstück 
 

   
 7. Antrag der SPD-Fraktion: Bereitstellung von Mitteln zur Schaffung 

einer  
Teilzeitstelle Straßensozialarbeit 

 

   
 8. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Die Gemeinde Gettorf 

möge 2022 zum Jahr der Jugend erklären 
 

   
 9. Kindertagesstättenangelegenheiten 

Haushalt 2022 für die Ev. Kindertageseinrichtungen 
 

   
 10. Kindertagesstättenangelegenheiten 

Haushalt 2022 KiTa Pädiko 
 

   
 11. Kindertagesstättenangelegenheiten 

Antrag KiTa Pädiko Finanzierung Außengelände 
 

   
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Ver-
tretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  
   
 2. Vertragsangelegenheiten; hier VHS  
   

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
Schwauna 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 13.04.2022 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Gettorf 
 

Mittwoch, 27.04.2022, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 
 
 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.03.2022  
   
 3. Berichte  
   
 4. Einwohnerfragestunde  
   
 4.1. Eingaben  
   
 4.2. Anfragen  
   
 5. Kindertagesstättenangelegenheiten 

Antrag KiTa Pädiko Finanzierung Außengelände 
 

   
 6. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Die Gemeinde Gettorf 

möge 2022 zum Jahr der Jugend erklären 
 

   
 7. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Bau eines Basketball-

feldes auf dem Dreiecksgrundstück 
 

   
 8. Antrag der SPD-Fraktion: Bereitstellung von Mitteln zur Schaffung 

einer  
Teilzeitstelle Straßensozialarbeit 

 

   
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Ver-
tretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte, Anfragen  
   
 2. Personalangelegenheit  
   
 3. Genehmigung des Durchführungsvertrages zum vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan Nr. 68 - Wohnanlage Süderstraße 43 - der 
Gemeinde Gettorf 

 

   
 4. Vertragsangelegenheiten; hier VHS  
   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Schwauna 
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Gemeinde Felm 

24214 Gettorf, den 19.04.2022 

- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Umwelt- u. Wegeangelegenheiten der Gemeinde Felm 
 

Montag, 02.05.2022, 19:00 Uhr, 
 

Dörpshus, Dorfstraße 56, 24244 Felm 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 
 
 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 08.12.2021  
   
 3. Berichte  
   
 4. Eingaben  
   
 4.1. Anfragen  
   
 5. Pumpenhaus "Lange Reihe" - Erläuterung zur Pumpenthematik 

(Fa. Werner Bahr) 
 

   
 6. Antrag des Sportverein Felm e. V. zur Aufstellung einer Informati-

onstafel 
 

   
 7. Baumbestand "Kieler Weg" Höhe Parkbucht  
   
 8. Arbeitsaufgaben Gemeindearbeiter  
   
 9. Erneuerung der Wippe Spielplatz Felmerholz  
   
 10. Einwohnerfragestunde  
   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Ver-
tretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  
   

 
 
 

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
 
 
Bluhm 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 13.04.2022 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses Beteiligungscontrolling Seniorenwohnanlage Am Park gGmbH der 
Gemeinde Gettorf 

 

Dienstag, 03.05.2022, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 
 
 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Genehmigung der Niederschrift vom 25.05.2021 - Videokonferenz-  
   
 3. Berichte  
   
 4. Einwohnerfragestunde  
   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Ver-
tretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Aktuelle wirtschaftliche Situation der Gettorfer Pflegedienstgesell-

schaft Seniorenwohnanlage Am Park gGmbH 
 

   
 2. Änderung des Gesellschaftsvertrag der Gettorfer Seniorenwohn-

anlage Am Park gGmbH 
 

   
 3. Personalgestellungsvertrag Gettorfer Seniorenwohnanlage Am 

Park gGmbH / Gemeinde Gettorf 
 

   
 4. Personalgestellung der öffentlichen Hand 

- steuerliche Fragen 
- Konsequenzen für die Pflegedienstgesellschaft und die Ge-
meinde Gettorf 

 

   
 5. Verschiedenes  
   

 
 
 

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
 
 
Schwauna 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Gettorf 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.03.2022  
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 19.544.400 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 19.404.000 EUR 
 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 140.400 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
18.681.000 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

17.494.600 EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-

tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
597.200 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

1.783.600 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
435.300 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 750.000 EUR 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 71,64 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebe (Grundsteuer A) 
320 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 % 
2. Gewerbesteuer 360 % 

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Ge-
meindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
 
                            Gemeinde Gettorf 
 
Gettorf, den 07.04.2022          gez. Hans-Ulrich Frank 
                     Bürgermeister 

 
Siegel 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Je-
dermann kann während der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 
24214 Gettorf, Zimmer 2, II. OG, Einsicht in die Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen. 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindau 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 31.03.2022  
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.917.500 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.839.000 EUR 
 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 78.500 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
2.669.100 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

2.532.700 EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-

tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
751.000 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

190.300 EUR 

    
festgesetzt. 

§ 2 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 9,80 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebe (Grundsteuer A) 
330 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 % 
2. Gewerbesteuer 310 % 

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Ge-
meindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
 
 
                                Gemeinde Lindau 
 
Gettorf, den 06.04.2022                          __________________ 
               gez. Jens Krabbenhöft  
                                                                                                                                            Bürgermeister 

 
Siegel 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Jedermann 
kann während der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Zimmer 5, 
II. OG, Einsicht in die Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen. 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Schinkel 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.03.2022 
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.093.000 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.128.000 EUR 
 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -35.000 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
1.928.800 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

1.911.400 EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-

tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
1.420.900 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

1.498.500 EUR 

    
festgesetzt. 

§ 2 
 

Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
239.900 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 4,06 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   
 c) für die land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebe (Grundsteuer A) 
380 % 

 d) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 % 
2. Gewerbesteuer 380 % 

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Ge-
meindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 07.04.2022 erteilt. 
 
                                  Gemeinde Schinkel 
 
Gettorf, den 13.04.2022                     __________________________ 

gez. Sabine Axmann-Bruckmüller      
        Bürgermeisterin 

Siegel 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Jedermann kann wäh-
rend der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Zimmer 5, II. OG, Einsicht 
in die Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen. 
 
 



Seite 10                                                                            Nr. 08/2022 
 
 
 

Haushaltssatzung des Schulverbandes Schinkel/Neuwittenbek 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund der §§ 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes vom 24.01.2007 i.V.m. den §§ 5 und 14 des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit vom 28.02.2003 und dem § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss die Schulverbandsver-
sammlung vom 16.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 169.300 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 162.900 EUR 
 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 6.400 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
159.400 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

61.700 EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-

tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
18.000 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

115.700 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,21 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Schulverbandsumlage beträgt 149.600,00 Euro und wird wie folgt festgesetzt: 
 

1. Gemeinde Neuwittenbek 70.676,78 € 
2. Gemeinde Schinkel 78.923,22 € 

 
 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am – entfällt - erteilt. 
 
 
 
                Schulverband Schinkel/Neuwittenbek 
                 
 
Gettorf, den 19.04.2022                      (Siegel)       _____________________ 
             Schulverbandsvorsteherin 

 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jedermann kann während 
der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Zimmer 1, 2. OG, Einsicht in die 
Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen.  
 
  

gez. M. Niggemann 
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Gemeinsame Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag am 8. Mai 2022 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Gemeinden 

Felm, Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel und Tüttendorf 

 wird in der Zeit vom 19. April 2022 bis 22. April 2022 während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
)            

Amt Dänischer Wohld, Bürgerbüro, Erdgeschoss, Zimmer 3, Karl-Kolbe-Platz 1 in 24214 Gettorf 

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte 
Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Perso-
nen überprüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes besteht. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.  
 
Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist,       

spätestens  
 am 22. April 2022 bis Uhr, bei der Gemeindewahlbehörde  

- Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld -, Karl-Kolbe Platz 1, 24214 Gettorf  

Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden; die Schrift-
form gilt auch durch Telefax als gewahrt. 

 
3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 17. April 2022 eine 

Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl des Wahlkreises, für den der Wahlschein ausgestellt ist, durch 

Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
 5.1 eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
 
 5.2 eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Einspruchsfrist versäumt hat, 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist entstanden ist oder 

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses der Gemeindewahlbehörde bekannt geworden ist. 

 
Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, können Wahlscheine bis zum 6. Mai 2022, 
12.00 Uhr, bei der Gemeindewahlbehörde schriftlich oder mündlich (nicht telefonisch) beantragten. Die Schrift-
form gilt auch durch Telefax, E-Mail oder durch sonst dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. 
 
Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 5.2 Buchst. a bis c 
angegebenen Gründen Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragen. Das gleiche gilt, wenn eine 
wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, wegen plötzlicher Erkrankung den Wahlraum 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann. Wer den Antrag für eine andere Person 
stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. 
 

12.00 
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6. Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich 

  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
  einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
  einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der Gemeindewahlbehörde und 
  ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
nur dann ausgehändigt werden, wenn der von der wahlberechtigten Person unterschriebene Wahlscheinantrag 
oder eine schriftliche Vollmacht zur Beantragung des Wahlscheins oder eine schriftliche Vollmacht zur Entge-
gennahme des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen vorgelegt wird. 
 
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die Gemeindewahlbehörde absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr ein-
gehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden. Wer 
erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem für die Briefwahl 
zuständigen Wahlvorstand zugeht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wahlbekanntmachung  
 
1.  Am Sonntag, dem 8. Mai 2022, 

findet die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag statt. 
  

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
2.  Die Gemeinde F E L M bildet einen Wahlbezirk (101). Der Wahlraum wird in 

  

24244 Felm, Dörpshus, Dorfstraße 56  

              eingerichtet. Der Wahlraum ist barrierefrei.  
 
 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom  bis 
 

übersandt worden sind, sind der Wahlkreis, der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der  
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
 
                             Uhr im 
 
zusammen.  

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie einge-

tragen sind. 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Rei-
sepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Die Wählerin oder der Wähler gibt die Erststimme in der Weise ab, 

dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber sie gelten soll, 

Ort, Datum 
 
 
Gettorf, den 28.03.2022 

Die Gemeindewahlbehörde 
 
Amt Dänischer Wohld 
Meins 
Amtsdirektor 

28.03.2022
  

17.04.2022 

 

15.00 Verwaltungsgebäude des Amtes Dänischer Wohld,  
III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
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 und die Zweitstimme in der Weise, 

dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt verdeckt ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  
 

4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für den der Wahl-

schein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindewahlbehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
Gemeindewahlbehörde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingehen kann. Der Wahl-
brief kann auch bei der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben 
will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18 Uhr dem für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand zugeht. Näheres 
ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Briefwähler mit den Briefwahl-
unterlagen erhält. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 6 Abs. 4 des Landes-

wahlgesetzes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Gettorf, den 06.04.2022 

Die Gemeindewahlbehörde 
Amt Dänischer Wohld 
 
Meins 
Amtsdirektor 
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Wahlbekanntmachung  
 
1. Am Sonntag, dem 8. Mai 2022, 

findet die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag statt. 
  

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinde G E T T O R F ist in folgende 5 Wahlbezirke eingeteilt:  
    

Wahlbezirk Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des jeweiligen Wahlraums  
 

 
 
 
201 
 
 
 
 
202 
 
203 
 
204 
 
205 
 

 
 
 
Gettorf I 
 
Beweglicher Wahlvor-
stand 
 
Gettorf II 
 
Gettorf III 
 
Gettorf IV 
 
Gettorf V 

Grundschule Gettorf, Tüttendorfer Weg 2, 
24214 Gettorf  
 
Wahlraum 201 
 
Seniorenwohnanlage Am Park                  
Hainweg 14, 24214 Gettorf  
 
Wahlraum 202 
 
Wahlraum 203 
 
Wahlraum 204 
 
Wahlraum 205 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom  bis 
 

übersandt worden sind, sind der Wahlkreis, der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der  
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
 
                             Uhr in 
 
zusammen.  

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie einge-

tragen sind. 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder  
Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 

Die Wählerin oder der Wähler gibt die Erststimme in der Weise ab, 

dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber sie gelten soll, 

 und die Zweitstimme in der Weise, 

dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt verdeckt ist. 
 

28.03.2022 17.04.2022 

 

15.00 der Grundschule Gettorf, Raum 206 und 207,   
Tüttendorfer Weg 2, 24214 Gettorf 
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In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für den der Wahl-

schein ausgestellt ist, 

c) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

d) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindewahlbehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
Gemeindewahlbehörde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingehen kann. Der Wahl-
brief kann auch bei der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben 
will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18 Uhr dem für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand zugeht. Näheres 
ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, dass jede Briefwählerin und jeder Briefwähler mit den Briefwahl-
unterlagen erhält. 

 
 
 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 6 Abs. 4 des Landes-

wahlgesetzes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Gettorf, den 06.04.2022 

Die Gemeindewahlbehörde 
Amt Dänischer Wohld 
 
Meins 
Amtsdirektor 
 



Seite 16                                                                            Nr. 08/2022 
 
 

 Landtagswahl am 8. Mai 2022   
      
 Wahlbezirke Gettorf   
      
 Wahlbezirk I  201  Wahlbezirk II  202  Wahlbezirk III  203 
      
 Am Markt  Alter Graben  Am Bahnhof 
 Am Wiesengrund  Am Brook  Amselstieg 
 An der Gänsewiese  Bergstraße  Borghorster Weg 
 Bekstraße  Bornsteiner Straße  Cläsrade 
 Boskamp  Eichstraße  Duxmoor 
 Christianstraße  Fuchsweg  Eckernförder Chaus-

see 
 Grüner Kamp  Heinrich-Jepsen-Str.  Eichkoppel 
 Hainweg  Herrenstraße  Fischerstraße 
 Hasselrott  Hochkamp  Friedrichsorter Straße 
 Neu-Revensdorf  Hohe Straße  Hasenberg 
 Nierott  Jägerwinkel  Hasenweide 
 Oldrott  Kirchhofsallee  Kieler Chaussee 
 Ostlandstraße  Kirchstraße  Ochsenweg 
 Sielkendiek  Liebesallee  Ravensberg 
 Spritzengang  Lindenhof  Ravenshorst 
 Teichstraße  Meierhof  Sandberg 
   Mühlenplatz  Starkenbrook 
   Mühlenstraße  Steinkoppel 
   Niendamm  Stohler Damm 
   Pastorengang  Zeisigweg 
   Sandkuhle  Ziegelei 
   Schulstraße   
   Schwarzer Weg   
      
 Wahlbezirk IV  204    Wahlbezirk V  205 
      
 Am Sportplatz    Ahornweg 
 An der Parkschule    Am Bürgerpark 
 An der Rollschuhbahn    Buchenweg 
 Birkenweg    Butterkamp 
 Erlengrund    Fasanenweg 
 Fliederweg    Feldstraße 
 Gartenstraße    Horns Hof 
 Ofeld    Hüttenkoppel 
 Ringweg    Kastanienweg 
 Rotdornweg    Königsberger Platz 
 Steenredder    Lindentor 
 Steenrott    Parkallee 
 Tannenweg    Rosenweg 
 Triangel    Sander Weg 
 Tüttendorfer Weg    Süderpark 
     Süderstraße 
     Weißdornweg 
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Wahlbekanntmachung 
 
 
 Am Sonntag, dem 8. Mai 2022, 

findet die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag statt. 
  

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinde L I N D A U ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt:  
    

Wahlbezirk Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des jeweiligen Wahlraums  
 

 
301 
 
 
302 
 
 

 
Lindau, Revensdorf 
 
 
Lindau, Großkönigsförde 
 
 

 
Dörpshus 
Raiffeisenstraße 25, 24214 Revensdorf 
 
Lindenkrug Stuhr 
Dorfstraße 46, 24214 Großkönigsförde 
 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom  bis 
 

übersandt worden sind, sind der Wahlkreis, der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der  
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
 
                             Uhr im 
 
zusammen.  

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie einge-
tragen sind. 

Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder  
Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 

Die Wählerin oder der Wähler gibt die Erststimme in der Weise ab, 

dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber sie gelten soll, 

 und die Zweitstimme in der Weise, 

dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt verdeckt ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

4.  Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. J    
Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für den der Wahl-
schein ausgestellt ist, 

e) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

f) durch Briefwahl 

28.03.2022 17.04.2022 

 

15.00 Verwaltungsgebäude des Amtes Dänischer Wohld,  
Karl-Kolbe-Platz 1, III. OG, 24214 Gettorf   
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teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindewahlbehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
Gemeindewahlbehörde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingehen kann. Der Wahl-
brief kann auch bei der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben 
will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18 Uhr dem für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand zugeht. Näheres 
ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Briefwähler mit den Briefwahl-
unterlagen erhält. 

 
7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 6 Abs. 4 des Landes-

wahlgesetzes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wahlbekanntmachung  
 
1. Am Sonntag, dem 8. Mai 2022, 

findet die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag statt. 
  

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinde N E U D O R F – B O R N S T E I N ist in folgende 2 Wahlbezirke  
 eingeteilt:  
    

Wahlbezirk Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des jeweiligen Wahlraums  
 

 
401 
 
 
402 
 
 

 
Neudorf 
 
 
Bornstein 
 
 

 
Grundschule Neudorf, 
Dorfstraße 6, 24214 Neudorf 
 
Landgasthof Arp, 
Mühlenberg 1, 24214 Bornstein 
 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom  bis 
 

übersandt worden sind, sind der Wahlkreis, der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der  
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
 
                             Uhr im 
 
zusammen.  

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie ein-
getragen sind. 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder  
Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. 

 
 
Gettorf, den 06.04.2022 

Die Gemeindewahlbehörde 
Amt Dänischer Wohld 
 
Meins 
Amtsdirektor 
 

28.03.2022 17.04.2022 

 

15.00 Verwaltungsgebäude des Amtes Dänischer Wohld,  
Karl-Kolbe-Platz 1, III. OG, 24214 Gettorf   
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Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 

Die Wählerin oder der Wähler gibt die Erststimme in der Weise ab, 

dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber sie gelten soll, 

 und die Zweitstimme in der Weise, 

dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt verdeckt ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede 
Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für den der Wahl-
schein ausgestellt ist, 

g) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

h) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindewahlbehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
Gemeindewahlbehörde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingehen kann. Der Wahl-
brief kann auch bei der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben 
will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18 Uhr dem für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand zugeht. Näheres 
ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Briefwähler mit den Briefwahl-
unterlagen erhält. 

 
8. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 6 Abs. 4 des Lan-

deswahlgesetzes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Gettorf, den 06.04.2022 

Die Gemeindewahlbehörde 
Amt Dänischer Wohld 
 
Meins 
Amtsdirektor 
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Wahlbekanntmachung  
1. . 
 Am Sonntag, dem 8. Mai 2022, 

findet die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag statt. 
  

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinde N E U W I T T E N B E K  bildet einen Wahlbezirk (501). Der Wahlraum 
wird in 

 
  

der Grundschule Neuwittenbek, Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek  

              eingerichtet. Der Wahlraum ist barrierefrei.  
 
 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom  bis 
 

übersandt worden sind, sind der Wahlkreis, der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der  
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
 
                             Uhr im 
 
zusammen.  

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie einge-

tragen sind. 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Rei-
sepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Die Wählerin oder der Wähler gibt die Erststimme in der Weise ab, 

dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber sie gelten soll, 

 und die Zweitstimme in der Weise, 

dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt verdeckt ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  
 

4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für den der       

Wahlschein ausgestellt ist, 

i) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

j) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindewahlbehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 

28.03.2022
  

17.04.2022 
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Gemeindewahlbehörde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingehen kann. Der Wahl-
brief kann auch bei der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben 
will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18 Uhr dem für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand zugeht. Näheres 
ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Briefwähler mit den Briefwahl-
unterlagen erhält. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 6 Abs. 4 des Lan-

deswahlgesetzes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wahlbekanntmachung  
 

1. Am Sonntag, dem 8. Mai 2022, 
findet die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag statt. 

  
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 
2. Die Gemeinde O S D O R F ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt:  
    

Wahlbezirk Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des jeweiligen Wahlraums  
 

 
601 
 
 
602 
 
 

 
Osdorf I 
 
 
Osdorf II  
 
 
Beweglicher Wahlvor-
stand 

 
Grundschule Osdorf 
Zur Schule 8, 24251 Osdorf 
 
Grundschule Osdorf 
Zur Schule 8, 24251 Osdorf 
 
Alten- und Pflegeheim Haus Dänischer 
Wohld, Gildeweg 22, 24251 Osdorf 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom  bis 
 

übersandt worden sind, sind der Wahlkreis, der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der  
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
 
                             Uhr im 
 
zusammen.  

 
3.  Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie einge-
tragen sind. 

Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder  
Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 

 
 
Gettorf, den 06.04.2022 

Die Gemeindewahlbehörde 
Amt Dänischer Wohld 
 
Meins 
Amtsdirektor 
 

28.03.2022 17.04.2022 

 

15.00 Verwaltungsgebäude des Amtes Dänischer Wohld,  
Karl-Kolbe-Platz 1, III. OG, 24214 Gettorf   
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Die Wählerin oder der Wähler gibt die Erststimme in der Weise ab, 

dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber sie gelten soll, 

 und die Zweitstimme in der Weise, 

dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt verdeckt ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

4.   Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich.   
Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
5.Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für den der Wahl-
schein ausgestellt ist, 

k) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

l) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindewahlbehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
Gemeindewahlbehörde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingehen kann. Der Wahl-
brief kann auch bei der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben 
will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18 Uhr dem für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand zugeht. Näheres 
ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Briefwähler mit den Briefwahl-
unterlagen erhält. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 6 Abs. 4 des Landes-
wahlgesetzes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Gettorf, den 06.04.2022 

Die Gemeindewahlbehörde 
Amt Dänischer Wohld 
 
Meins 
Amtsdirektor 
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 Landtagswahl am 8. Mai 2022    
       
 Wahlbezirke Osdorf     
       
 Wahlbezirk I    601   Wahlbezirk II   602 
       
 Am Augustenhof   Alt Haferrögen 
 Am Gutshof    Alte Ziegelei  
 Am Kamp    Am Bokholt  
 Am Wiesengrund   Am Landhaus  
 An der Hirtenwiese   Am Schulweg  
 Augustenhof    Aukamper Weg 
 Aukamp    Borghorsterhütten 
 Austerlitz    Dänischenhagener Str 
 Birkenweg    Dreeangel  
 Borghorst    Ellerbrookskamp 
 Borghorstermühle   Fasanenweg  
 Danziger Straße   Friedrichsfeld  
 Eeekbarg    Gildeweg  
 Felmer Straße    Haferrögen  
 Gettorfer Straße   Heisch  
 Grellenkammer   Hochtor  
 Hauptstraße    Krähenberg  
 Hohen Borghorst   Krusendorfer Straße 
 Königsberger Straße   Kükenkorb  
 Mühlenteich    Pankenrade  
 Noerer Straße    Pappelweg  
 Ohms Weg    Pilzkrug  
 Olean    Pongbarg  
 Ringweg    Schöner Winkel 
 Schmiederedder   Schule  
 Schönsland    St Helenenmoor 
 Stettiner Straße   Weberberg  
 Waldenburger Straße   Zur Schule  
 Zur Kronsau      
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Wahlbekanntmachung  
 

1.  Am Sonntag, dem 8. Mai 2022, 
findet die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag statt. 

  
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 
2.   Die Gemeinde S C H I N K E L bildet einen Wahlbezirk (701). Der Wahlraum 

wird in 
  

De Schinkler Möhl, Mehrzweckraum, Hauptstraße 49, 24214 Schinkel  

              eingerichtet. Der Wahlraum ist barrierefrei.  
 
 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom  bis 
 

übersandt worden sind, sind der Wahlkreis, der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der  
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
 
                             Uhr im 
 
zusammen.  

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie einge-

tragen sind. 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Rei-
sepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Die Wählerin oder der Wähler gibt die Erststimme in der Weise ab, 

dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber sie gelten soll, 

 und die Zweitstimme in der Weise, 

dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt verdeckt ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  
 

4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für den der Wahl-

schein ausgestellt ist, 

m) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

n) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindewahlbehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
Gemeindewahlbehörde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingehen kann. Der  

28.03.2022
  

17.04.2022 
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Wahlbrief kann auch bei der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief 
abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18 Uhr dem für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand zugeht. 
Näheres ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Briefwähler mit den 
Briefwahlunterlagen erhält. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 6 Abs. 4 des Landes-

wahlgesetzes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wahlbekanntmachung  
 
1.  Am Sonntag, dem 8. Mai 2022, 

findet die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag statt. 
  

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinde T Ü T T E N D O R F ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt:  
    

Wahlbezirk Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des jeweiligen Wahlraums  
 

 
801 
 
 
802 
 
 

 
Tüttendorf 
 
 
Blickstedt 
 
 

 
Alte Schule Tüttendorf 
Alte Dorfstraße 29, 24214 Tüttendorf 
 
Gemeinschaftsraum Blickstedt  
Bundesstraße 2 c, 24214 Blickstedt 
 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom  bis 
 

übersandt worden sind, sind der Wahlkreis, der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die oder der  
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
 
                             Uhr im 
 
zusammen.  

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie einge-

tragen sind. 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder  
Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 

Die Wählerin oder der Wähler gibt die Erststimme in der Weise ab, 

dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber sie gelten soll, 

 und die Zweitstimme in der Weise, 

 
 
Gettorf, den 06.04.2022 

Die Gemeindewahlbehörde 
Amt Dänischer Wohld 
 
Meins 

 

28.03.2022 17.04.2022 

 

15.00 Verwaltungsgebäude des Amtes Dänischer Wohld,  
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dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt verdeckt ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für den der Wahl-

schein ausgestellt ist, 

o) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

p) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindewahlbehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
Gemeindewahlbehörde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingehen kann. Der Wahl-
brief kann auch bei der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben 
will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18 Uhr dem für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand zugeht. Näheres 
ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Briefwähler mit den Briefwahl-
unterlagen erhält. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 6 Abs. 4 des Landes-

wahlgesetzes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 

von verkehrsregelnden Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum 
 
 

Vollsperrung der Straßen 
 

• Wulfshagen und 
• Alte Dorfstraße 

 
in 24214 Tüttendorf zwecks Deckenerneuerung. 

 
Die Sperrung erfolgt vom 21.03. – 24.04.2022 

 
 
 
  

 
 
Gettorf, den 06.04.2022 

Die Gemeindewahlbehörde 
Amt Dänischer Wohld 
 
Meins 
Amtsdirektor 
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Die Gemeinde Gettorf hat noch 
zum 01.08.2022 

zwei Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
 mit 39 Wochenstunden 

 
zu besetzen. 

 
Wir bieten für einen fröhlichen, engagierten jungen Menschen ein Jahr der Orientierung und Ein-
führung in das Berufsleben. Der Einsatz erfolgt in den Gruppen der Kindertageseinrichtung „Am 
Sportplatz“. Die Betreuung während des FSJ erfolgt durch das Landesjugendwerk der AWO 
Schleswig-Holstein. 
 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  
 
 

Kindertageseinrichtung „Parkallee“, Frau Eibelshäuser, Parkallee 7, 24214 Gettorf, 
E-Mail: kitaparkallee@gemeinde-gettorf.de 

 
 
Auskünfte erteilt gerne Frau Eibelshäuser, Leiterin der Kindertageseinrichtung unter 
Tel. 04346/ 600730. 
 
 
 
Gemeinde Gettorf 
- Der Bürgermeister - 
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Die Gemeinde Gettorf sucht ab sofort für die Kindertageseinrichtungen 
 

eine/n Erzieher/in (w/m/d)  
für die Naturgruppe 

vorerst befristet bis zum 31.07.2024 in Vollzeit (39 Wochenstunden)  
 

Die Gemeinde Gettorf unterhält die Kindertageseinrichtungen „Am Sportplatz“ und „Parkallee“ mit der 
Außenstelle in der Fischerstraße und einer Naturgruppe. Die Kinder werden in 4 Krippengruppen, 2 
altersgemischten Gruppen, einer Integrationsgruppe, einer Naturgruppe und 6 Regelgruppen betreut.  
 
Aufgaben: 
 

• Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 
• Begleitung der Eingewöhnungsprozesse 
• Beobachtung und Dokumentation der Bildungsprozesse von Kindern und der eigenen pädagogischen 

Arbeit 
• Planung, Vor- und Nachbereitung sowie Durchführungen von Angeboten und Projekten  
• professionelle Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft  

 
Wir erwarten: 
 

• Erfahrungen und Kompetenzen in der Naturpädagogik/ Waldpädagogik 
• Sicherheit im Umgang mit Waldgefahren  
• Vertrauensvolle, engagierte Elternarbeit 
• Anerkannte abgeschlossene Berufsausbildung 
• Flexiblen Einsatz innerhalb der Öffnungszeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
• Teamfähigkeit und soziale Kompetenz  
• Hohe Kommunikationsfähigkeit 
• Kenntnisse in der Arbeit mit dem Berliner Eingewöhnungsmodell, den Bildungsleitlinien des Landes 

Schleswig-Holstein und der praktischen Anwendung 
 
Wir bieten: 
 

• Eingruppierung in den TVöD, Sozial- und Erziehungsdienst 
• Weiterentwicklung der pädagogischen Schwerpunkte 
• Regelmäßige Teamsitzungen und Supervisionen 
• Möglichkeiten zur Qualifizierung durch Fort- und Weiterbildung 

 
Auskünfte erteilt Frau Eibelshäuser, Leiterin der Kindertageseinrichtung, unter Tel. 04346/ 600730. 

 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung 

 an das  
Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 in 24214 Gettorf 

oder an 
poststelle@amtdw.landsh.de unter Angabe „Stellenausschreibung Gettorf“ zusammengefasst 

in einer pdf-Datei 
 
 

Gemeinde Gettorf 
-Der Bürgermeister- 

 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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          Schulverband Gettorf und Umgegend 
            De r  Ve r ba n d s vor s t eh e r  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 

 

 
 
Für das offene Ganztagsangebot an der Parkschule Gettorf wird ab sofort für die Mensa eine 

Küchenkraft  (w/m/d) 
 
zur Unterstützung bei der Ausgabe der Mittagsverpflegung  gesucht.  
 
 
Die arbeitsvertragliche Arbeitszeit beträgt wöchentlich  8,90 h – die tatsächliche Arbeitszeit  
10,00 h – in der Schulzeit täglich grundsätzlich  von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr.  
 
 
Was bringen Sie mit: 

• Spaß an der Arbeit in der Küche 
• Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft 
• Belastbarkeit und Teamfähigkeit 
• Gepflegtes Erscheinungsbild 
• Erfahrung im Lebensmittel- und/oder Küchenbereich wäre wünschenswert 

 
 
Die Eingruppierung erfolgt jeweils in die Entgeltgruppe 1 des TVöD. 
 
 
Ihre Fragen beantworten gerne Frau Szafranski, offenes Ganztagsangebot , Tel.: 6013418 und 
Frau Schwauna von der Amtsverwaltung Dänischer Wohld Tel.: 91212. 
 
 
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 25.04.2022 an den Schulverband Gettorf 
und Umgegend, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 
Alternativ per Email an poststelle@amtdw.landsh.de (Alle Dokumente in eine pdf-Datei zusam-
mengefasst). 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Die Gemeinde Gettorf sucht ab sofort für die Kindertageseinrichtungen 
 

eine/n Erzieher/in (w/m/d)  
für die Naturgruppe 

vorerst befristet bis zum 31.07.2024 in Vollzeit (39 Wochenstunden)  
 

Die Gemeinde Gettorf unterhält die Kindertageseinrichtungen „Am Sportplatz“ und „Parkallee“ mit der 
Außenstelle in der Fischerstraße und einer Naturgruppe. Die Kinder werden in 4 Krippengruppen, 2 
altersgemischten Gruppen, einer Integrationsgruppe, einer Naturgruppe und 6 Regelgruppen betreut.  
 
Aufgaben: 
 

• Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 
• Begleitung der Eingewöhnungsprozesse 
• Beobachtung und Dokumentation der Bildungsprozesse von Kindern und der eigenen pädagogischen 

Arbeit 
• Planung, Vor- und Nachbereitung sowie Durchführungen von Angeboten und Projekten  
• professionelle Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft  

 
Wir erwarten: 
 

• Erfahrungen und Kompetenzen in der Naturpädagogik/ Waldpädagogik 
• Sicherheit im Umgang mit Waldgefahren  
• Vertrauensvolle, engagierte Elternarbeit 
• Anerkannte abgeschlossene Berufsausbildung 
• Flexiblen Einsatz innerhalb der Öffnungszeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
• Teamfähigkeit und soziale Kompetenz  
• Hohe Kommunikationsfähigkeit 
• Kenntnisse in der Arbeit mit dem Berliner Eingewöhnungsmodell, den Bildungsleitlinien des Landes 

Schleswig-Holstein und der praktischen Anwendung 
 
Wir bieten: 
 

• Eingruppierung in den TVöD, Sozial- und Erziehungsdienst 
• Weiterentwicklung der pädagogischen Schwerpunkte 
• Regelmäßige Teamsitzungen und Supervisionen 
• Möglichkeiten zur Qualifizierung durch Fort- und Weiterbildung 

 
Auskünfte erteilt Frau Eibelshäuser, Leiterin der Kindertageseinrichtung, unter Tel. 04346/ 600730. 

 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung 

 bis zum 20.04.2022 an das  
Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 in 24214 Gettorf 

oder an 
poststelle@amtdw.landsh.de unter Angabe „Stellenausschreibung Gettorf“ zusammengefasst 

in einer pdf-Datei 
 
 

Gemeinde Gettorf 
-Der Bürgermeister- 
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Gemeinde Gettorf                                         24214 Gettorf, den 04.04.2022 
  - Der Bürgermeister - 

       

Einladung zur Bürgerwerkstatt 
zur 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gettorf – Erweiterung des Gewerbe-

gebietes „Eichkoppel“ 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Gettorf, 

die Gemeinde Gettorf plant die Erweiterung des Gewerbegebietes Eichkoppel zwischen der B76 und dem 
bestehenden Gewerbegebiet sowie dem Wohngebiet Ziegelei / Hasenberg, um eine zukunftsfähige Ent-
wicklung des Gewerbestandortes Gettorf zu gewährleisten.  

Es handelt sich dabei um eine Gesamtfläche von ca. 13,5 Hektar, die überplant werden sollen. Neben den 
gewerblich genutzten Flächen sind auch Flächen für Regenrückhaltebecken, Natur- und Ausgleichsmaß-
nahmen angedacht. Weiterhin ist in einem Teilbereich eine Wohnbebauung möglich. Die vorhandenen 
Grünstrukturen (Knicks und weiterer Gehölzbestand) sollen weitestgehend erhalten bleiben. 

Wir laden alle Interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, am  

Mittwoch, 20.04.2022  
von 19:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr 

 im KuBiZ, Süderstraße 72, 24214 Gettorf 

die Planungen sowie die Ergebnisse der abgeschlossenen Online-Beteiligung mit uns und den Fachpla-
nern zu diskutieren und Ihre eigenen Anregungen für eine gelungene Planung einzubringen. Die Modera-
tion des Abends wird Herr Matthias Frinken (http://www.mfrinken.de/) als erfahrener Architekt und Stadt-
planer übernehmen.  

 

    Geltungsbereich der 16. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Gettorf  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hans-Ulrich Frank 
 

 
 
  

http://www.mfrinken.de/
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Verein wohlderkultur für Familien in Gettorf e.V. 

 
Am 23. April 2022 um 20 Uhr spielt der Singer und Songwriter Brendan Lewis im GTV-Heim, Kichhofsal-
lee 28, in Gettorf. 
 
Der Engländer Brendan Lewis bietet uns Folkrock, etwas Kitsch, catchige Pophooks und gute Laune! 
 
Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, es geht der Hut rum. 
 
Bis zum Platz müssen bitte Masken getragen werden. 
 
Getränke werden angeboten und Parkplätze stehen neben dem Haus zur Verfügung. 
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahrssemester 

 
 

Liebe Interessierte und Freunde der Volkshochschule Gettorf, 
Sie finden alle unsere Kurse mit den aktuellen Terminen auf der Seite 

www.vhs-sh.net/vhs-gettorf 

Bei den meisten Kursen ist ein späterer Einstieg möglich, in diesem Fall wenden Sie sich bitte 
an die Geschäftsstelle (s.u.). Gezahlt werden dann nur die Kursstunden ab Anmeldedatum. Die 
Kursgebühr wird bei allen Kursen NACH Kursende per Lastschrift eingezogen! Das Programm 

wird auf ständig erweitert und aktualisiert. Ein Ausschnitt erscheint alle 14 Tage hier im 
Amtsblatt.  

Geschäftszeiten: 
Montag 8.30 – 12.00 Uhr, Mittwoch 8.30 – 12.00 Uhr, Donnerstag 16.00 – 19.00 Uhr 

Tel.: 04346 / 60 29 25 (bitte nutzen Sie auch den Anrufbeantworter) 
E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de / Homepage: www.vhs-gettorf.de 

Ihre Bodil Busch (Leitung der VHS Gettorf) 
 

DAS Highlight für alle, 
die gern singen! 

 
Bei diesen Mitmachkonzerten singen sogar 
diejenigen begeistert mit, die sich sonst nur 
unter der eigenen Dusche trauen. Erhard 
Ohlhoff und seine Musiker verstehen es, 

von Anfang an ein stimmungsvolles 
Miteinander zu schaffen. Folk, Pop, 

internationale Oldies, von den Beatles bis 
zu den Prinzen, von Bob Dylan bis zu Udo 

Jürgens wird alles gesungen, was das 
Repertoire von ca. 180 Songs hergibt -  es 
ist garantiert für alle Mitsingenden etwas 
dabei! Die Texte werden zur Verfügung 

gestellt. 

- jetzt ohne Maskenpflicht 
- 

Im KuBiz an der Isarnwohld-Schule ist 
reichlich Platz, um Abstand einzuhalten! 

Bitte melden Sie sich telefonisch 
(04346 60 29 25, AB) oder per E-Mail 

(vhs@gemeinde-gettorf.de) an!   
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Volkshochschule Gettorf 
 Frühjahrssemester 

 
Nach den Osterferien starten die laufenden Kurse neu, bei den 

meisten Kursen sind noch Plätze frei. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an! In den meisten Fällen 
ist auch ein späterer Einstieg noch möglich. 

Beginn Wochentag Start Ende Ter- 
mine Kurstitel Ort 

19.04.  Dienstag 09:15 10:15 11 Kurs: Pilates mit Faszientraining Triangel 
19.04.  Dienstag 10:20 11:20 11 Kurs: Pilates mit Faszientraining Triangel 

19.04.  Dienstag 17:00 18:15 10 Kurs: Hatha Yoga am Dienstagnachmittag Triangel 

19.04.  Dienstag 18:30 19:45 10 Kurs: Hatha Yoga am Dienstagabend Triangel 
20.04.  Mittwoch 09:00 10:00 11 Kurs: Sanfte Wirbelsäulengymnastik Triangel 

20.04.  Mittwoch 10:00 11:00 11 Kurs: Sanfte Wirbelsäulengymnastik Triangel 

20.04.  Mittwoch 16:00 17:00 10 Kurs: Antara® -- gesunder Rücken Triangel 
20.04.  Mittwoch 17:00 18:00 10 Kurs: Antara® -- gesunder Rücken Triangel 

20.04.  Mittwoch 18:00 19:15 8 NEU: Hatha-Yoga für Anfänger*innen am Mittwoch KiTa 
20.04.  Mittwoch 18:00 19:30 10 Kurs: Englisch für (Wieder-) Einsteiger (A1) IWS 

21.04.  Donnerstag 16:20 17:20 8 Kurs: Wirbelsäulengymnastik Triangel o. 
Sportpark 

21.04.  Donnerstag 17:00 18:15 10 Kurs: Ruhige Yogapraxis am Donnerstagnachmittag KiTa 

21.04.  Donnerstag 17:25 18:25 8 Kurs: Wirbelsäulengymnastik Triangel o. 
Sportpark 

21.04.  Donnerstag 18:30 19:30 8 Kurs: Wirbelsäulengymnastik Triangel o. 
Sportpark 

21.04.  Donnerstag 18:30 19:45 10 Kurs: Hatha Yoga am Donnerstagabend KiTa 

21.04.  Donnerstag 18:30 20:00 10 Kurs: Feldenkrais * 

22.04.  Freitag 09:30 11:00 9 Kurs: Französisch für Fortgeschrittene (B1) Triangel 
22.04.  Freitag 16:30 20:00 1 Workshop: Der Weg des Patanjali I Triangel 
25.04.  Montag 10:00 11:30 12 Kurs: Tanzkreis am Montagvormittag Triangel 

25.04.  Montag 14:50 15:50 12 Kurs: Line Dance für Fortgeschrittene TZ 
25.04.  Montag 16:00 17:00 12 Kurs: Line Dance TZ 

25.04.  Montag 17:00 18:00 7 Kurs: Faszien-Yoga am Montagnachmittag KiTa 

25.04.  Montag 18:15 19:15 7 Kurs: Faszien-Yoga am Montagabend KiTa 
25.04.  Montag 19:00 20:30 5 Kurs: Dänisch für Fortgeschrittene (B1) IWS 

26.04. Dienstag 10:00 11:30 5 Kurs: Smartphone & Tablet für Einsteiger (Android) Amt 
29.04.  Freitag 19:00 21:00 1 Mitmachkonzert: Let's Sing Together! KuBiz 

30.04.  Samstag 10:00  11:30 1 Führung: Die Gettorfer Kirche St. Jürgen mit 
Turmbesteigung Kirche 

30.04.  Samstag 11:00 15:00 1 Kurs: Nähtreff für Kinder (ab 5. Klasse) IWS 
02.05.  Montag 19:00 20:30 6 Kurs: Singen -- aber wie? Be-stimme Dich selbst! Mühle 
07.05. 
14.05. Samstag 15:00 

16:00 
16:30 
17:30 1 Wanderung: Licht und Schatten - naturkundlicher Spaziergang 

rund um den Holtsee * 

13.05.  Freitag 
Samstag 

15:00 
10:30  

21:00 
16:30 2 Kurs: Kreatives Nähwochenende IWS 

20.05.  Freitag 16:30 20:00 1 Workshop: Der Weg des Patanjali II Triangel 



Seite 36                                                                            Nr. 08/2022 
 
 

Pressemitteilung  
 
 
 
 
 
 

24. April 2022 - AWR-Flohmarkt - Der Klassiker ist wieder da!  
 
Borgstedt, 12.04.2022 
 
Das lange Warten hat endlich ein Ende! Am Sonntag, den 24. April 2022 veranstaltet die Abfall-
wirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) erstmals wieder Ihren beliebten AWR-Flohmarkt.  
 
Auf dem Gelände der ehemaligen Deponie Alt Duvenstedt, Fuchsberg 6, können Schnäppchen-
jäger von 9 bis 13 Uhr endlich wieder nach Herzenslust stöbern und shoppen. Das Warenange-
bot ist so umfangreich, dass kaum Wünsche offenbleiben. Reinschauen lohnt sich also! 
 
AWR-Flohmärkte für das Gemeinwohl in der Region  
Ressourcen schonen und dabei Gutes für die Region tun – dieser Grundgedanke steckt hinter 
den Flohmärkten der AWR. Denn die Flohmarktartikel stammen aus der Region und die Erlöse 
aus dem Verkauf fließen anschließend in voller Höhe wieder den gemeinnützigen Organisatio-
nen zu, die den jeweiligen Flohmarkt mit Unterstützung der AWR durchführen. Ein perfekter 
Kreislauf also! 
Der komplette Erlös dieses Flohmarktes kommt den Naturfreunden Büdelsdorf, dem Aktions-
netzwerk Gärten der Vielfalt sowie der Kulturschlachterei Rendsburg zu Gute.   
 
Nachdem die Flohmärkte seit Anfang 2020 Pandemie-bedingt leider pausieren mussten, freuen 
sich die AWR und die beteiligten gemeinnützigen Organisationen umso mehr, dass es schon 
bald wieder los geht! 
 
Beim Betreten der Flohmarkt-Halle gilt Maskenpflicht. Bitte achten Sie auf einen ausreichenden 
Mindestabstand, zum Schutz Ihrer Gesundheit und der Gesundheit von anderen.  
 
 
Auf einen Blick 
 
Was:   AWR-Flohmarkt 
Wann:  Sonntag, 24.04.2022 von 9:00 bis 13:00 Uhr  
Wo:   Ehemalige Deponie Alt Duvenstedt, Bornbarg / Fuchsberg 6 
 
 
 
 
Ansprechpartner für diese Pressemitteilung: 
Ralph Hohenschurz-Schmidt  Fon: 04331 / 345 - 103 
Mail: hoschmi@awr.de 
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Pressemitteilung  
 
 
 
 
 
 
 
22. April 2022, Tag der Erde (Earth Day) – Aktion in der KaufBar 
 
Borgstedt, 12.04.2022 
 
Der internationale Tag der Erde (Earth Day) wird alljährlich am 22. April mit einem bestimmten 
Schwerpunkt und Motto in über 175 Ländern begangen. Er soll die Wertschätzung für die natür-
liche Umwelt stärken und dazu anregen, das eigene Konsumverhalten zu überdenken.  
 
In diesem Jahr lautet das internationale Earth Day-Motto: „Deine Kleider machen Leute“.  
Massenproduktion von minderwertigen Textilien, die bereits nach kurzer Lebensdauer zu Abfall  
werden, steht im krassen Gegensatz zum Nachhaltigkeitsgedanken.  
Deutlich besser ist es da, seltener neue Kleidung zu kaufen sowie vor allem auf Qualität und 
Nachhaltigkeit zu setzen. Höherwertigere Artikel halten länger und können somit auch länger 
getragen werden.  
Und wenn doch mal etwas aussortiert werden soll, gibt es diverse Portale und Möglichkeiten, 
um Kleidung Second-Hand zu verkaufen, zu verschenken oder zu tauschen.  
  
Earth Day-Aktion in der KaufBar 
Um aussortierte Kleidung vor dem Abfall zu bewahren, nimmt die AWR-KaufBar am Earth Day, 
Freitag, den 22. April, in der Zeit von 10.00 - 14.00 Uhr sehr gut erhaltene Kleidung direkt an. In 
der darauffolgenden Woche vom 26.-30. April gibt es dann auf das komplette Kleidungs-Sorti-
ment 50% Rabatt. 
 
Das Team der KaufBar freut sich auf Ihren Besuch! 
 
 
 
Öffnungszeiten der KaufBar (Hollerstraße 81, Büdelsdorf): 
Mos:   geschlossen 
Di, Mi, Fr:  09:30 - 17 Uhr  
Do:  09:30 - 19 Uhr 
Sa:   09:30 - 14 Uhr 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner für diese Pressemitteilung: 
Ralph Hohenschurz-Schmidt  Fon: 04331 / 345 - 103 
Mail: hoschmi@awr.de 
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
Personalausweise und Pässe 

 

Die Personalausweise, die bis zum 01.04.2022 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 11.03.2022 beantragt wurden, liegen vor. 
 
 

Gettorf, 19.04.2022 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 

 
 
 

Fundsachen 
Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurden keine Fundsachen abgegeben. 
 
Gettorf, 19.04.2022 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 

 
 

Mitteilungen der Verwaltung 
 

Bürgermeistersprechstunde 
 

Gemeinde Bürgermeister/in Tag / Datum Uhrzeit Ort 

Gettorf Hans-Ulrich Frank Donnerstag, 05.05.2022 15.00 – 
18.00 

nur nach telefonischer 
Anmeldung unter  
91-200 

Lindau Jens Krabbenhöft Sprechstunde nach vorheriger Terminvereinbarung  
 (0 43 46 – 60 02 77) oder unter jens.krabbenhoeft@gmx.de  

Neudorf-Bornstein Christoph Arp Sprechstunde nach Vereinbarung unter E-Mail:  
info@tischlerei-arp.com 

Neuwittenbek Waltraud Meier Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 600191 

Osdorf Helge Kohrt Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 – 41 31 32 

Schinkel Sabine Axmann-
Bruckmüller Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 93 93 56 

Tüttendorf Thomas Thee Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0151 193 290 81 

 
 
 
  

mailto:jens.krabbenhoeft@gmx.de
mailto:info@tischlerei-arp.com
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Wochenmarkt in Gettorf 

 
Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

freitags    von 08.00 bis 12.00 Uhr 
dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

 

 
 
 

Umsonstladen Schinkel  
Wir sind für Sie da, aber nur mit Maske und ggf. etwas Geduld 

 
Wir nehmen und geben unentgeltlich alle nicht sperrigen, noch brauchbaren Gegenstände. 
 
Hauptstraße 49 
24214 Schinkel 
Telefon: 04346 6893 
Ansprechperson: Uwe von Ahlften 
E-Mail: umsonstladen-schinkel@web.de 

Öffnungszeiten in der Schulzeit: 
Dienstag, Freitag, Samstag:  09.30 - 12.30 Uhr 
Dienstag, Freitag:   15.00 - 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten in der Ferienzeit: 
Samstag:    09.30 - 12.30 Uhr 

 
 
 
 
 
 

Impressum: 
Herausgeber des Amtsblattes Dänischer Wohld: 
Der Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf,  04346 91-200, 
E-Mail: poststelle@amtdw.landsh.de 
Redaktion: Amtsdirektor Matthias Hannes Meins (V. i. S. d. P.) 
Druck: Eigendruck 
Erscheinungsweise: 
Satzungen und Verordnungen der Gemeinden und des Amtes Dänischer Wohld werden durch Abdruck im „Amtsblatt des Amtes 
Dänischer Wohld“ veröffentlicht. Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes       
Dänischer Wohld und der Gemeinden Felm, Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel und Tüttendorf 
sowie sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Es erscheint jeweils am 1. und 3. Mittwoch im Monat, sofern Veröffentli-
chungen vorliegen. Wird eine von der vorstehend festgesetzten Erscheinungsfolge abweichende zusätzliche Ausgabe erforder-
lich, so wird auf das Erscheinen und den Inhalt des amtlichen Teils in der Tagespresse hingewiesen. Sollte der jeweilige Erschei-
nungstag auf einen Feiertag fallen, erscheint das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ am darauf folgenden Werktag. 
Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter http://www.amt-daenischer-wohld.de/„Aktuelles“; 
hier können Sie das Mitteilungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 
Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ liegt in den Räumen des Verwaltungsgebäudes in Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 
Gettorf, öffentlich aus. 
Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist gegen Erstattung der Portokosten einzeln und im Abonnement bei dem Amt 
Dänischer Wohld zu beziehen. 
Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des „Amtsblattes des Amtes Dänischer Wohld“ bewirkt. 
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